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(54) BAUMASCHINE ODER LANDMASCHINE

(57) Es wird eine Baumaschine oder Landmaschine,
insbesondere Teleskoplader (1) oder Radlader oder Kr-
anfahrzeug, mit einer einen vertikal schwenkbaren und
in der Länge verstellbaren Lastarm (6) aufweisenden La-
deanlage (5) zur Aufnahme einer Last in einer Lastauf-
nahme (9), wobei eine Kontrolleinheit (17) zur Kontrolle
des Lastarms für eine lineare Bewegung der Lastaufnah-

me (9) ausgebildet ist, vorgeschlagen, die eine verbes-
serte Bewegungskontrolle ermöglicht. Dies wird erfin-
dungsgemäß dadurch erreicht, dass die Kontrolleinheit
(17) zur Kontrolle der Bewegungen des Lastarms (6) für
eine zweite lineare Bewegung der Lastaufnahme (9) aus-
gebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Baumaschine oder Land-
maschine, insbesondere Teleskoplader oder Radlader
oder Kranfahrzeuge nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Derartige Maschinen weisen eine Ladeanlage
mit einem vertikal schwenkbaren Lastarm zur Aufnahme
einer Last in einer Lastaufnahme auf, wobei der Lastarm
in seiner Länge verstellbar ist.
[0003] Die Kontrolle einer solchen Ladeanlage erfolgt
über Bedienelemente, wobei in der Regel ein Bediene-
lement für die Einstellung des Hubwinkels des Lastarms
und ein Bedienelement für die Einstellung der Länge des
Lastarms, d.h. bei einem Teleskoparm des Ausschubs,
vorhanden ist. Der Bediener bewegt den Lastarm anhand
der Veränderung dieser beiden Steuerparameter, die in
der mathematischen Betrachtung ein polares Koordina-
tensystem bilden.
[0004] Zur Vermeidung von kritischen Lastzuständen,
die zu einem Umkippen führen können, sind bereits Ma-
schinen bekanntgeworden, die maschinelle Eingriffe in
den Steuerungsablauf der Bedienperson beinhalten.
Solche Maschinen sind beispielsweise aus den Druck-
schriften EP 2 736 833 B1 oder EP 2 520 536 B1 bekannt.
[0005] Weiterhin ist bei Teleskopladern bereits An-
steuerungen bekannt geworden, bei der maschinell eine
Überlagerung der Hubwinkelverstellung und des Länge-
nausschubs derart erfolgt, dass die Bedienperson in ei-
nem bestimmten Betriebsmodus eine vertikale, lineare
Bewegung der Lastaufnahme am Ende des Lastarms
ansteuern kann. Solche Systeme sind beispielsweise un-
ter dem Begriff "Vertical Lift System (VLS)" oder "Smart
Handling System" im Handel erhältlich.
[0006] Diese bekannten Systeme unterstützen den
Bediener bei Staplerarbeiten oder generell bei Arbeiten,
die eine vertikale Lastbewegung erfordern. Allerdings ist
für die Horizontalbewegung, z.B. beim Aufnehmen einer
Palette nach wie vor eine Fahrbewegung über das Fahr-
werk der Maschine erforderlich. Für alle anderen Arbei-
ten ist die Bedienperson ohnehin auf die übliche Bedi-
enweise, d.h. die getrennte Kontrolle des Hubwinkels
und der Ausschublänge des Lastarms angewiesen. Die
Bedienperson arbeitet in diesem Fall durch Verstellung
der Lastarmlänge und des Hubwinkels wie bisher in ei-
nem polaren Koordinatensystem. Viele Bewegungen der
Ladeanlage sind dadurch nur schwer kontrollierbar.

Aufgabe der Erfindung

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Maschine
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 vorzuschlagen,
die eine verbesserte Bewegungskontrolle ermöglicht.
[0008] Diese Aufgabe wird ausgehend von einer Ma-
schine nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 durch

dessen kennzeichnende Merkmale gelöst.
[0009] Durch die in den Unteransprüchen genannten
Maßnahmen sind vorteilhafte Ausführungen und Weiter-
bildungen der Erfindung möglich.

Merkmale und Vorteile der Erfindung

[0010] Dementsprechend zeichnet sich die Erfindung
dadurch aus, dass die Kontrolleinheit zur Kontrolle der
Bewegungen des Lastarms für eine zweite lineare Be-
wegung der Lastaufnahme ausgebildet ist. Durch die
Möglichkeit, die Lastaufnahme in zwei geraden Richtun-
gen in die Endposition zu bringen, wird die Steuerung
der Ladeanlage für die Bedienperson vereinfacht, d.h.
eine Bedienperson kann sich auf lineare Bewegungen
fokussieren.
[0011] Vorteilhaft ist dabei, wenn die zweite Bewegung
der Lastaufnahme rechtwinklig zur ersten Bewegung der
Lastaufnahme ausgerichtet ist.
[0012] Hierdurch ist die Bedienperson in der Lage, kar-
tesischen Koordinatenrichtungen folgen, um die Lastauf-
nahme an einen gewünschten Ort zu steuern. Diese Ko-
ordinatenrichtungen können dabei auch von der Fahrt-
richtung des Fahrwerks abweichen, also hierzu geneigt
ausgerichtet sein. Die erste lineare Bewegung der Last-
aufnahme kann z.B. eine Vertikalbewegung und die
zweite lineare Bewegung der Lastaufnahme eine Hori-
zontalbewegung bezogen auf die Maschine oder, insbe-
sondere bei geneigt stehender Maschine, deren Umge-
bung sein. Dadurch wird die Bedienung für eine Bedien-
person weiter vereinfacht.
[0013] Diese Art der Steuerung verbessert beispiels-
weise Staplerarbeiten sogar im Vergleich mit bekannten
Spezialmaschinen, wie Gabelstaplern, da nunmehr ein
Hubwerkzeug wie eine Palettengabel sogar ohne Fahr-
zeugbewegung in einer Horizontalbewegung unter die
Last, z.B.in Form einer beladenen Palette, gebracht und
sodann rechtwinklig hierzu in einer Vertikalbewegung
angehoben oder abgesenkt werden kann. Die Richtung
der Horizontalbewegung kann dabei, wie bereits o.a.
auch von der Fahrtrichtung des Fahrwerks abweichen,
beispielsweise wenn dieses geneigt steht. Eine solche
Situation ist u.a. beim Auffahren auf eine Rampe denk-
bar, wobei am Ende der Rampe auch bei stehender Ma-
schine in verbleibender Schrägstellung ein vertikaler Sta-
pel oder ein vertikal stehendes Regal in vertikaler und
horizontaler Richtung bezogen auf die Umgebung der
Maschine, d.h. bezogen auf den Stapel oder das Regal,
durch die Ladeanlage angefahren werden kann.
[0014] In einer vorteilhaften Ausführung der Erfindung
wird die Möglichkeit der maschinellen Kontrolle linearer
Bewegungen der Lastaufnahme in einem wählbaren Be-
triebsmodus vorgesehen, d.h. die Kontrolleinheit zur
Kontrolle des Lastarms in einer lineare Bewegung der
Lastaufnahme weist wenigstens zwei einstellbare Be-
triebsmodi auf, wobei ein Betriebsmodus die erfindungs-
gemäße Kontrolle linearer Bewegungen und der andere
Betriebsmodus eine herkömmliche Kontrolle der Lade-

1 2 



EP 4 242 160 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

anlage ermöglicht.
[0015] Bei einer Maschine gemäß dieser Ausführung
kann die Bedienperson also wählen, ob sie auf die her-
kömmliche Art durch Kontrolle des Hubwinkels und der
Lastarmlänge in einem polaren Koordinatensystem oder
in dem erfindungsgemäß anwählbaren weiteren Be-
triebsmodus mit linearen Bewegungen arbeiten möchte,
was einem kartesischen Koordinatensystem entspricht.
[0016] In einer Weiterbildung der Erfindung ist vorge-
sehen, dass eine erste, beispielsweise hydraulische
und/oder elektrische Antriebseinheit für die Hubwinkel-
verstellung des Lastarms und eine zweite, beispielswei-
se hydraulische und/oder elektrische Antriebseinheit für
die Längenverstellung des Lastarms vorgesehen ist, wo-
bei eine maschinelle Kopplung der Antriebsgeschwindig-
keiten der beiden Antriebseinheiten derart vorgesehen
ist, dass aus der Überlagerung der Hubwinkelverände-
rung und der Längenveränderung des Lastarms eine li-
neare Bewegung der Lastaufnahme resultiert.
[0017] Zur Kopplung dieser beiden Antriebseinheiten
ist es von Vorteil, die tatsächliche Position der Lastauf-
nahme ständig oder regelmäßig zu überwachen und ge-
gebenenfalls zu korrigieren. Dies kann über die Erfas-
sung der Stellung der Antriebsvorrichtungen oder durch
separate Sensoren erfolgen.
[0018] Die Kontrolle der beiden Antriebsvorrichtungen
kann mit einer analytischen Berechnung, beispielsweise
unter Nutzung wenigstens einer trigonometrischen Funk-
tion erfolgen, mit der die Sollwerte der Hubwinkelverstel-
lung und der Längenveränderung des Lastarms für die
gewünschte lineare Bewegung berechnet werden. Es
kann jedoch auch eine Kennfeldsteuerung vorgesehen
werden, bei der die Antriebsparameter für die beiden An-
triebsvorrichtungen, die eine gewünschten linearen Be-
wegung ergeben, in einem oder mehreren Kennfeldern
hinterlegt sind.
[0019] In der Kontrolleinheit wird in vorteilhafter Weise
zunächst eine Bestimmung der Steuerparameter zur
Kontrolle der beiden Antriebseinheiten für die erste und
die zweite lineare Bewegung der Lastaufnahme unab-
hängig voneinander und eine daraufhin folgende Bestim-
mung kombinierter Steuerparameter für eine resultieren-
de, überlagerte lineare Bewegung vorgesehen, bei-
spielsweise durch Addition der Steuerparameter der ers-
ten und zweiten Bewegung,. Durch diese Maßnahme
wird quasi in der Berechnung der Steuerparameter eine
Überlagerung zweier linear unabhängiger Bewegungen
in der Art einer Vektoraddition vorgenommen.
[0020] Durch die Kopplung der beiden linearen Bewe-
gungen kann die gewünschte lineare Bewegung durch
die Bedienperson gegenüber der ständigen manuellen
Anpassung des Hubwinkels und der Lastarmlänge leich-
ter und genauer gesteuert werden. Beim Abfahren einer
nicht mit der Richtung des Lastarms übereinstimmenden
Geraden mit der Lastaufnahme verändern sich dabei
ständig der Hubwinkel und die Lastarmlänge sowie die
Antriebsgeschwindigkeiten der beiden Antriebseinheiten
relativ zueinander, um trotz der Schwenkbewegung des

Lastarms mittels einer angepassten Lastarmlänge einen
geraden Weg der Lastaufnahme zu erzielen. Bei einer
linearen Bewegung in Richtung des Lastarms genügt na-
türlich die Veränderung der Lastarmlänge ohne Ände-
rung des Hubwinkels. Dies kann der Fall sein, wenn die
Resultierende Bewegung der ersten oder zweiten Bewe-
gung entspricht oder sich Hubwinkelveränderungen der
ersten und zweiten linearen Bewegung bei der Überla-
gerung gerade aufheben.
[0021] Durch eine Überlagerung der beiden erfin-
dungsgemäß vorgesehenen linearen Bewegungen kann
in der durch die beiden linearen Bewegungsrichtungen
aufgespannten Ebene auch jede beliebige weitere line-
are Bewegung in beliebiger Bewegungsrichtung und Be-
wegungsgeschwindigkeit innerhalb der maschinell vor-
gegebenen Grenzen der anfahrbaren Positionen und der
möglichen Antriebsgeschwindigkeiten durchgeführt wer-
den. Die resultierende Bewegung ergibt sich neben der
Richtung der beiden linearen Bewegungen auch aus
dem Verhältnis der Geschwindigkeiten der ersten linea-
ren Bewegung und der zweiten linearen Bewegung.
[0022] Die resultierende Bewegung kann gewisserma-
ßen als Vektoraddition verstanden werden, wobei die
Ausgangsvektoren in der Richtung der beiden linearen
Bewegungen zeigen und deren Vektorlänge deren Ge-
schwindigkeit entspricht. Die Richtung der überlagerten
resultierenden Bewegung hängt also vom Verhältnis der
Geschwindigkeiten der linearen Ausgangsbewegungen
ab, während die resultierende Geschwindigkeit der über-
lagerten resultierenden Bewegung zusätzlich von den
absoluten Werten der Geschwindigkeiten der linearen
Ausgangsbewegungen abhängt.
[0023] Zur Bestimmung dieses genannten Geschwin-
digkeitsverhältnisses wird bevorzugt abhängig von der
Winkelstellung des Lastarms anhand des gewünschten
Winkelwertes oder Steigung der linearen Sollbewe-
gungsrichtung eine Berechnung vorgesehen, in wel-
chem Verhältnis die Soll-Geschwindigkeiten der beiden
an der ersten linearen Bewegung und der zweiten line-
aren Bewegung beteiligten Antriebseinheiten, beispiels-
weise der Hubgeschwindigkeiten zweier Hubzylinder zu-
einander stehen, um durch entsprechende Kontrolle der
Antriebseinheiten eine lineare Bewegung in der vorge-
gebenen Richtung zu erzielen.
[0024] Zur Regelung dieses Geschwindigkeitsverhält-
nisses wird vorzugsweise ein Geschwindigkeitsregler
vorgesehen, der das Verhältnis der gemessenen An-
triebsgeschwindigkeiten der Antriebseinheiten, bei-
spielsweise der Hubgeschwindigkeit zweier Hubzylin-
der, mit dem berechneten Geschwindigkeitsverhältnis
vergleicht. Weichen diese Verhältnisse voneinander ab,
so greift der Regler gegenläufig korrigierend in die Ge-
schwindigkeitsvorgaben der beiden Antriebseinheiten
ein, um einer möglichen Abweichung entgegenzuwirken.
[0025] Dieser Berechnung können in einem ersten
Schritt die berechneten, im Verhältnis der gewünschten
resultierenden Bewegung stehenden Soll-Geschwindig-
keiten und die daraus sich ergebenden Steuerparameter
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der Antriebseinheiten zugrunde gelegt werden, die der
ersten und der zweiten linearen Bewegung entsprechen,
und diese dann zur Überlagerung der beiden linearen
Bewegungen addiert werden.
[0026] Eine andere Möglichkeit besteht in einer suk-
zessiven Abfolge von Koordinateneinstellungen durch
aufeinander folgende Ausführung der ersten und zweiten
linearen Bewegung. Dies entspricht zwar einer Treppen-
bewegung, bei einer Abfolge entsprechend kleiner Be-
wegungen kommt es jedoch auch einer kontinuierlichen
linearen Bewegung sehr nahe, vor allem dann, wenn die
Übergänge in den Bewegungsintervallen fließend aus-
gestaltet und etwaige Korrekturbewegungen unmittelbar
erfolgen.
[0027] Die Steuerung einer geraden Bewegung der
Lastaufnahme durch eine Bedienperson kann in einer
vorteilhaften Ausführung dadurch ermöglicht werden,
dass ein erstes Bedienelement zur Steuerung der ersten
linearen Bewegung und ein zweites Bedienelement zur
Steuerung der zweiten linearen Bewegung vorgesehen
ist. Bei gleichzeitiger Betätigung des ersten und des
zweiten Bedienelementes kann dann eine Überlagerung
beider linearer Teilbewegungen im Verhältnis dessen
vorgesehen werden, wie stark das erste und/oder das
zweite Bedienelement jeweils betätigt werden.
[0028] Die Betätigung kann beispielsweise durch Aus-
lenkung des Bedienelementes vorgenommen werden,
wobei die Größe der Auslenkung ein Maß für die Stärke
der Betätigung und somit der Berücksichtigung der ent-
sprechenden Bewegung in der Überlagerung sein kann.
Diese Größen der Auslenkungen oder Stärken der Be-
tätigungen können in ein Verhältnis gesetzt werden, bei-
spielsweise durch Quotientenbildung, wobei dieses Ver-
hältnis dem gewünschten Verhältnis der Geschwindig-
keiten der linearen Ausgangsbewegungen und somit der
gewünschten Richtung der resultierenden überlagerten
Bewegung entspricht.
[0029] Um neben der Eingabe der gewünschten Be-
wegungsrichtung bzw. des Geschwindigkeitsverhältnis-
ses der ersten und der zweiten Bewegung den Einstel-
lungen der Bedienelemente auch einen gewünschten
Absolutwert für die Geschwindigkeit der überlagerten re-
sultierenden Bewegung zu entnehmen, kann die jeweils
stärkste Auslenkung herangezogen werden, d.h. dass
die jeweils stärkste Auslenkung eines der Bedienele-
mente ein Maß für die gewünschte Bewegungsge-
schwindigkeit ist.
[0030] Die tatsächliche absolute Geschwindigkeit der
resultierenden überlagerten Bewegung kann dabei ne-
ben der Betätigung der Bedienelemente noch von ande-
ren Einflüssen, z. B. der aktuell vorhandenen Antriebs-
leistung, der Größe der Last, usw. bestimmt werden.
[0031] Dies ist beispielsweise bei Verwendung hy-
draulischer Antriebseinheiten dann von Bedeutung,
wenn es eine Unterversorgung des Hydraulikkreislaufes
gibt, die häufig dann auftritt, wenn der Kreislauf durch
weitere Verbraucher belastet wird, oder die Drehzahl des
Antriebsmotors und damit der Hydraulikpumpe reduziert

wird. Bei einem Vorgehen, bei dem nur das Verhältnis
der Antriebsgeschwindigkeiten zueinander relevant ist,
die Absolutgeschwindigkeiten der Antriebseinheiten da-
gegen nicht berücksichtigt werden, ist es möglich, die
Bewegungsrichtung auch bei Unterversorgung des Hy-
draulikkreislaufs genau zu regeln. Hierzu ist der Einsatz
von Wegeventilen von Vorteil, die nach dem Stromteiler-
prinzip arbeiten.
[0032] Um den Fall einer solchen Unterversorgung zu
berücksichtigen, wird vorzugsweise eine Bewertungs-
einheit vorgesehen, die in einer Bewertungslogik ermit-
telt, welche Antriebseinheit oder welcher Hubzylinder un-
ter Einhaltung des zuvor ermittelten Geschwindigkeits-
verhältnisses bei zunehmender Antriebsgeschwindigkeit
zuerst sein Versorgungslimit erreicht. Dieser Antriebs-
einheit ist die unter den gegebenen Umständen maximal
erzielbare Antriebsgeschwindigkeit als Soll-Geschwin-
digkeit zuzuordnen und die Soll-Geschwindigkeit der
zweiten Antriebseinheit im zuvor berechneten Ge-
schwindigkeitsverhältnis anzupassen.
[0033] Die Soll-Geschwindigkeit einer Antriebseinheit
kann als Volumen oder Volumenstrom einer Hydraulik-
flüssigkeit angegeben oder bestimmt werden, der der
Geschwindigkeit dieser Antriebseinheit bei entsprechen-
der Versorgung entspricht, insbesondere als Bruchteil
oder %-Wert der maximal für alle Anwendungen verfüg-
baren Menge an Hydraulikflüssigkeit oder des maximal
für alle Anwendungen zur Verfügung stehenden Volu-
menstroms der Hydraulikanlage. Dies vereinfacht die
Ansteuerung entsprechender elektromagnetischer Ven-
tile zur Einstellung der Volumina oder Volumenströme
mittels elektrischer Ausgangssignale der Kontrolleinheit.
[0034] Die Soll-Geschwindigkeit der limitierten An-
triebseinheit kann also als Volumen oder Volumenstrom
einer Hydraulikflüssigkeit angegeben oder bestimmt
werden, bei deren Zufuhr sich diese Antriebseinheit mit
der entsprechenden Geschwindigkeit bewegt. Dement-
sprechend kann die Soll-Geschwindigkeit der limitierten
Antriebseinheit auch als Bruchteil oder %-Wert der ma-
ximal für alle Anwendungen oder Verbraucher verfügba-
ren Menge an Hydraulikflüssigkeit oder des maximal für
alle Anwendungen oder Verbraucher zur Verfügung ste-
henden Volumenstroms der Hydraulikanlage angege-
ben oder bestimmt werden. Die Soll-Geschwindigkeit der
zweiten Antriebseinheit wird gleichermaßen im zuvor be-
rechneten Geschwindigkeitsverhältnis dazu vorgege-
ben. Durch diese Vorgehensweise wird im Fall der Un-
terversorgung weiterhin eine überlagerte lineare Bewe-
gung ausgeführt, wobei die tatsächliche Bewegungsge-
schwindigkeit gegenüber der mittels der Bedienelemente
vorgegebenen Soll-Geschwindigkeit abgesenkt ist.
[0035] Als erstes Bedienelement kann beispielsweise
ein Joystick für eine Betätigung in einer Heben/Senken-
Richtung und als zweites Bedienelement ein Rollrad für
eine Betätigung durch Drehen einer Rolle vorgesehen
sein. Sowohl die Joystickbewegung als auch die Rollrad-
drehung sind als Winkelgrößen erfassbar und so zur Ein-
gabe gewünschter Sollwerte für eine Berechnung der ge-
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wünschten Bewegungsrichtung verwendbar.
[0036] Anhand der Auslenkung der beiden Bedienele-
mente kann die gewünschte Bewegungsrichtung als
Winkelwert zwischen -180° und +180° berechnet wer-
den. Dabei können 0° einer horizontalen Bewegung von
der Maschine weg und 6180° einer horizontalen Bewe-
gung zur Maschine hin entsprechen. Die Werte 690° re-
präsentieren dabei vertikale Hub- bzw. Senkbewegun-
gen.
[0037] Verfügt die Maschine über einen Neigungssen-
sor, so kann dessen Winkelsignal in der Form berück-
sichtigt werden, dass sich die resultierende Wunschbe-
wegungsrichtung auf die Umgebung der Maschine und
nicht auf die Maschine selbst bezieht.
[0038] Diese Zuordnungen der Auslenkungen der Be-
dienelemente sind jedoch nur bedienerfreundliche Bei-
spiele und können auch davon abweichend definiert wer-
den.
[0039] Zur Kontrolle, ob die aktuelle Bewegungsrich-
tung der gewünschten Richtung entspricht, ist ein Posi-
tionsregler zur kontinuierlichen Überwachung von Vor-
teil, wobei eine Korrektur bei Abweichungen entspre-
chend dem Sollwert vorgesehen ist.
[0040] Eine erfindungsgemäße Maschine kann auch
mit einem Sicherheitssystem kombiniert werden, um der
Gefahr eines Umkippens der Maschine entgegenzuwir-
ken. Hierzu wird die Kontrolleinheit beispielsweise zu-
sätzlich wie folgt ausgebildet.
[0041] Eine Sicherheitsabfrage überwacht die Stand-
sicherheitsreserven der Maschine und limitiert die zuvor
ermittelten Soll-Geschwindigkeiten der Antriebseinhei-
ten bis hin zum vollständigen Stillstand, bevor die Ma-
schine umkippen würde. Auch bei diesen limitierenden
Eingriffen wird das Verhältnis der Bewegungsgeschwin-
digkeiten der Antriebelemente zueinander aufrechterhal-
ten. Beim Grad der Limitierung der Soll-Geschwindigkei-
ten wird außerdem die angestrebte Bewegungsrichtung
mit berücksichtigt. Dies führt dazu, dass Bewegungen,
die von der Maschine weg gerichtet sind, stärker be-
schränkt werden, als Bewegungen, die zur Maschine hin
gerichtet sind.
[0042] Für die Funktionsfähigkeit eines solchen Si-
cherheitssystems ist es wünschenswert bzw. vorteilhaft,
die Lage der Drehachse der Lastaufnahme, z.B. in Re-
lation zur Maschine zu kennen. Hierfür wird beim be-
schriebenen System die Winkellage des Lastarms, sowie
dessen Länge, beispielsweise durch Bestimmung des
Hubs einer oder mehrerer Teleskopstufen, gemessen.
[0043] Gemeinsam ist dabei allen Lösungen, dass aus
den Eingaben des Maschinenbedieners lineare Bewe-
gungen entlang vertikaler bzw. horizontaler Richtungen
oder aber lineare Bewegungen beliebiger Bewegungs-
richtungen resultieren. Diese Bewegungen sind in ihrer
Ausführungsgeschwindigkeit beliebig veränderlich.
[0044] Die erfindungsgemäße Maschine kann dahin-
gehend erweitert werden, dass die Kontrolle einer dritten
linearen Bewegung der Lastaufnahme vorgesehen wird,
die bevorzugt rechtwinklig zur ersten und zur zweiten

linearen Bewegung der Lastaufnahme ausgerichtet ist.
[0045] Auch eine Überlagerung der dritten linearen Be-
wegung mit der ersten und/oder zweiten linearen Bewe-
gung ist bei dieser Ausführung von Vorteil. Damit wäre
eine Bewegungssteuerung der Lastaufnahme nicht nur
in einer Ebene, sondern im Raum möglich.
[0046] Die vorbeschriebenen Möglichkeiten zur Ver-
wirklichung der Erfindung in zwei Bewegungsrichtungen
sind dabei auf die dritte Bewegungsrichtung und deren
Überlagerung übertragbar. Insbesondere kann die Steu-
erung auch hier auf die Bestimmung und Kontrolle des
Verhältnis der Soll-Geschwindigkeiten der verschiede-
nen linearen Bewegungen und somit auch auf das Ver-
hältnis der Soll-Geschwindigkeiten der Antriebseinhei-
ten zueinander ausgelegt sein, um die lineare Überlage-
rung unabhängig von der Absolutgeschwindigkeit der ge-
wünschten resultierenden linearen Bewegung zu be-
werkstelligen.
[0047] Eine solche Maschine mit einer dritten Bewe-
gunsrichtung kann beispielsweise ein Kranfahrzeug mit
einem Drehkranz und einem schwenkbaren Teles-
kopausleger sein, der erfindungsgemäß den Bediener in
die Lage versetzt, mit einer aufgenommenen Last im
Rahmen der maschinellen Randbedingungen beliebige
lineare Bewegungen im Raum vorzunehmen.
[0048] Die vorbeschriebenen Ausführungen können
unter Beibehaltung der Erfindung auch abgewandelt
werden.
[0049] Anstelle der auf Winkellagen des Bewegungs-
vektors und Antriebsgeschwindigkeitsverhältnisse der
Antriebseinheiten, insbesondere Hubzylinder, basieren-
den Regellogik könnte diese auch auf Positionswerten
bzw. auf Absolutgeschwindigkeiten der Antriebseinhei-
ten basieren, wie dies bei klassischen Positions- bzw.
Geschwindigkeitsregelungen der Fall ist. Dies setzt bei
hydraulischen Antriebseinheiten die Kenntnis des ver-
fügbaren Volumenstroms für die Bewegung der Antriebs-
einheiten voraus.
[0050] Es ist eine solche Funktionalität auch ohne Re-
gelung als einfache Steuerung möglich. Hierbei ergeben
sich Einschränkungen in der Güte der Bewegungsaus-
führung.
[0051] Die verwendeten Bedienelemente können ab-
weichend gewählt und/oder die Auslenkungen der Be-
dienelemente könnten abweichend als Sollvorgabe in-
terpretiert werden.
[0052] Die Berücksichtigung der Maschinenneigung
gegenüber dem Untergrund ist optional. Die Bewegungs-
richtungen beziehen sich ansonsten auf die Maschine
selbst.
[0053] Die Lage der Last bzw. der Lastaufnahme z.B.
in Form eines Werkzeugs, gegenüber der Maschine kann
auch durch andere Sensorsignale, als die beschriebenen
ermittelt werden. Im Fall der Hubbewegung kann anstelle
des Hubwinkels auch der dazugehörige Zylinderhub ge-
messen werden. Der Winkelwert für die Ausrichtung der
Ladeanlage kann indirekt über Mechanismen gemessen
werden. Auf den Hub der Teleskopstufe eines Teles-
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koparms kann unter Kenntnis des Hubwinkels auch
durch direktes Messen der Hubhöhe gegenüber dem Un-
tergrund geschlossen werden. Darüber hinaus sind wei-
tere Messprinzipien vorstellbar.
[0054] Mithilfe der Erfindung lassen sich lineare Bewe-
gungen beliebiger Richtung einfach dosieren und gut
kontrollierbar ausführen. Sie erlaubt es unter anderem,
Lasten entlang exakter vertikaler bzw. horizontaler Rich-
tungen zu bewegen und damit z.B. Paletten komfortabel
in Regale zu verladen bzw. aus diesen zu entnehmen,
ohne dass dazu die Maschine vor und zurück gefahren
werden muss. Dies kann die Betriebssicherheit erheblich
steigern.
[0055] Außerdem lassen sich Bewegungen mit kon-
stanter Neigung einfach koordinieren, um beispielsweise
Ladegut an der geneigten Seite eines Haufens entlang
hinauf zu schieben, oder um eine Böschung mit konstan-
tem Neigungswinkel abzuziehen.
[0056] Bei Überlasteingriffen können durch Berück-
sichtigung der Bewegungsrichtung die zulässigen Bewe-
gungsgeschwindigkeiten mit höherer Dynamik abge-
stimmt werden, ohne die Standsicherheit der Maschine
zu gefährden.
[0057] Diese Vorteile sind hauptsächlich darauf zu-
rückzuführen, dass die Bedienereingaben in Form kar-
tesischer Koordinatenrichtungen interpretiert und ausge-
führt werden. Außerdem ergeben sich Vorteile durch die
gewählten logischen Regeln, bei denen die Winkellage
der Bewegung gegenüber der Maschine bzw. der Ma-
schinenumgebung, sowie das Verhältnis der Geschwin-
digkeiten der Antriebseinheiten, z.B. im Falle von Hub-
zylindern die Hubgeschwindigkeiten der Zylinder zuein-
ander als Regelgrößen verwendet werden.

Ausführungsbeispiel

[0058] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der
Zeichnung dargestellt und wird anhand der Figuren nach-
folgend näher erläutert.
[0059] Im Einzelnen zeigen

Fig. 1 eine Seitenansicht eines Teleskopladers mit
grafischer Veranschaulichung einer konventionellen
Kontrolle der Lastaufnahme nach dem Stand der
Technik,

Fig. 1a ein zum Stand der Technik gemäß Fig. 1
passendes Bedienelement in perspektivischer Dar-
stellung,

Fig. 2 eine Seitenansicht eines Teleskopladers mit
grafischer Veranschaulichung einer erfindungsge-
mäßen Kontrolle der Lastaufnahme,

Fig. 2a ein zur Ausführung gemäß Fig. 2 passendes
Bedienelement in perspektivischer Darstellung und

Fig. 3 ein schematisches Blockdiagramm zur Ver-

anschaulichung der erfindungsgemäßen Kontrolle
der Lastaufnahme nach Fig.2.

[0060] Der Teleskoplader 1 nach Fig. 1 umfasst eine
Fahrwerk 2 mit Laufrädern 3, eine Fahrerkabine 4 und
eine Ladeanlage 5. Die Ladeanlage 5 weist einen Tele-
skoparm 6 als längenverstellbaren Lastarm auf, der ein
Außenrohr 7 und einen in dem Außenrohr 7 verschiebbar
gelagerten Schubarm 8 umfasst. Am Ende des Schu-
barms 8 ist eine Lastaufnahme 9 in einem Drehpunkt 10
drehbar gelagert. In der Lastaufnahme ist im dargestell-
ten Beispiel eine Palettengabel 11 befestigt.
[0061] Der Teleskoparm ist um eine Hubachse 12
schwenkbar am Chassis 13 des Teleskopladers gela-
gert, wodurch die Lastaufnahme 9 auf einer Kreislinie
schwenkbar ist. Die Ladeanlage kann über die Verstel-
lung der Teleskoparmlänge und dessen Hubwinkel ver-
stellt werden, was durch einen Doppelpfeil an einer ge-
strichelten Kreislinie mit +α und -α und durch einen Dop-
pelpfeil an einer gestrichelt dargestellten Geraden mit +r
und -r angedeutet ist.
[0062] In Fig. 1a ist ein Joystick 14 mit einem Rollrad
15 zu sehen. Der Joystick 14 kann durch eine Bedien-
person verschwenkt werden, was durch einen Doppel-
pfeil und die Kennzeichnung +α und -α veranschaulicht
ist. Das Rollrad 15 kann durch eine Bedienperson ver-
deht werden, was durch einen Doppelpfeil und die Kenn-
zeichnung +r und -r veranschaulicht ist. Der Joystick 14
sein Rollrad 15 dienen somit als Eingabeelemente zur
Steuerung der Ladeanlage 5.
[0063] Mit dem Teleskoparm 6 kann über die Hubach-
se 12 und sein verstellbare Länge mit der Lastaufnahme
9 jeder Ort in einem Ringsegment 16 angefahren werden.
Bei Herkömmlicher Kontrolle nach dem Stand der Tech-
nik wird dies auch durch die Bedienperson genauso vor-
gegeben, d.h. mit dem Rollrad 15 wird die Länge des
Teleskoparms 6 und mit der Drehung des Joysticks 14
wird der Hubwinkel des Teleskoparms 6 verstellt.
[0064] Hiervon unterscheidet sich die Bedienvorgabe
gemäß der Erfindung erheblich, wie anhand Fig. 2 und
Fig. 2a erläutert wird. Nunmehr bedeutet die Drehbewe-
gung des Joysticks 14 eine lineare Vertikalbewegung der
Lastaufnahme 9, wie mit den gestrichelten und durchge-
zogenen, geraden Doppelpfeilen in den Fig. 2 und 2a
veranschaulicht ist, die mit +Z und-Z gekennzeichnet
sind. Die Drehung des Rollrades 15 wiederum bedeutet
eine lineare Horizontalbewegung der Lastaufnahme 9,
wie mit den gestrichelten und durchgezogenen, geraden
Doppelpfeilen in den Fig. 2 und 2a veranschaulicht ist,
die mit +X und-X gekennzeichnet sind. Es ist klar, dass
im Regelfall für beide Linearbewegungen jeweils eine
Überlagerung einer Verstellung des Hubwinkels und der
Länge des Teleskoparms 6 erforderlich ist. Ausnahmen
bilden hier nur Bewegungen in Richtung des Lastarms
bei konstantem Hubwinkel, bei der sich die Hubwinkel-
veränderungen der ersten linearen Bewegung und der
zweiten linearen Bewegung gerade gegenseitig aufhe-
ben, oder eine horizontale oder die üblicherweise gar
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nicht vorgesehene vertikale Ausgangsstellung des Tele-
skoparms 6, in der eine einfache Längenverstellung des
Teleskoparms 6 ausreichend ist.
[0065] Um die gewünschten Linearbewegungen zu er-
zeugen ist also eine Kontrolleinheit erforderlich, die die
Bedienvorgaben der Bedienelemente in einen überlager-
ten Antrieb der Hubwinkelverstellung und der Längen-
verstellung umsetzt.
[0066] In Fig. 2 ist weiterhin ein addierter Vektor A ein-
gezeichnet, der sich aus einem horizontalen Vektor H
und einem vertikalen Vektor V in einer Vektoraddition,
also einer linearen Überlagerung ergibt. Der Vektor A
zeigt die Richtung einer überlagerten Linearbewegung
an, während seine Länge deren Geschwindigkeit ent-
spricht. Es ist klar, dass die Richtung des Vektors A nicht
von der Länge des horizontalen Vektors H und des ver-
tikalen Vektors V abhängt, sondern nur von deren Län-
genverhältnis wie anhand des Vektors V’ zu erkennen
ist, der in die gleiche Richtung zeigt.
[0067] Die Länge des horizontalen Vektors H und des
vertikalen Vektors V sind ein Maß für die der überlagerten
Linearbewegung zugrundeliegende Horizontalge-
schwindigkeit und Horizontalgeschwindigkeit. Werden
diese beiden Geschwindigkeiten vergrößert, z.B. in H’
und V’’, so erhöht sich natürlich die aus der Überlagerung
resultierende Geschwindigkeit A’, die Richtung jedoch
bleibt dieselbe. Dieser Umstand ist von Bedeutung für
die Ausgestaltung der Kontrolleinheit.
[0068] Der Ablauf einer Regelung in einer besonderen
Ausführung einer erfindungsgemäßen Kontrolleinheit 17
wird nachfolgend anhand eines sehr schematischen
Blockdiagramms gemäß Fig. 3 erläutert.
[0069] Die Bedienelemente, d.h. der Joystick 14 und
das Rollrad 15, liefern Ausgangssignale, die der jeweili-
gen Auslenkung des jeweiligen Bedienelementes 14,15
entsprechen. Diese Signale werden in einem Umrech-
nungsschritt 18 in Winkelwerte zwischen - 180° und
+180° umgerechnet, die der vollständigen Auslenkung
des jeweiligen Bedienelementes 14,15 entsprechen. Da-
bei entsprechen 0° einer horizontalen Bewegung von der
Maschine weg, 6180° einer horizontalen Bewegung zur
Maschine hin. 690° repräsentieren vertikale Hub- bzw.
Senkbewegungen.
[0070] Verfügt die Maschine über einen Neigungssen-
sor, so wird dessen Winkelsignal in der Form berücksich-
tigt, dass sich die resultierende Wunschbewegungsrich-
tung auf die Umgebung der Maschine und nicht auf die
Maschine selbst bezieht.
[0071] Anhand dieser Vorgabe werden in einem ersten
Regelungsschritt 19 daraus die Soll-Geschwindigkeiten
der ersten und der zweiten linearen Bewegung bestimmt,
die in der Ausführung nach den Fig. 2 einer Horizontal-
bewegung und einer Vertikalbewegung entsprechen, de-
ren Richtung als X-Richtung und Z-Richtung und deren
Geschwindigkeiten als Vx und Vz bezeichnet werden.
Die Soll-Geschwindigkeiten werden dann in ein Verhält-
nis Vx/Vz gebracht und aus dem größten Winkelwert der
Auslenkungen der Bedienelemente 14,15 eine absolute

Soll-Geschwindigkeit Vx oder Vz für die jeweilige Bewe-
gung bestimmt, wobei die Soll-Geschwindigkeit der ver-
bleibenden Bewegung Vz oder Vx sich aus dem Verhält-
nis Vx/Vz ergibt.
[0072] Anhand des Winkelwertes der Sollbewegungs-
richtung wird dabei abhängig von der Winkelstellung des
Lastarms kontinuierlich berechnet, in welchem Verhält-
nis die Geschwindigkeiten der beiden an der Bewegung
beteiligten Antriebseinheiten, z.B. entsprechender Hub-
zylinder, zueinander vorliegen müssen, damit daraus ei-
ne Bewegung resultiert, die genau der vorgegebenen
Richtung folgt.
[0073] Eine hydraulische Unterversorgung einer An-
triebseinheit kann dann auftreten wenn der Kreislauf
durch weitere Verbraucher belastet wird, oder die Dreh-
zahl des Antriebsmotors und damit der Hydraulikpumpe
reduziert wird.
[0074] In einem folgenden Bewertungsschritt 20 wird
daher ermittelt, welche Antriebseinheit bzw. welcher
Hubzylinder unter Einhaltung des zuvor ermittelten Ge-
schwindigkeitsverhältnisses Vx/Vz bei zunehmender
Antriebsgeschwindigkeit zuerst sein Versorgungslimit
erreicht. Die maximal erreichbare Geschwindigkeit die-
ser Antriebseinheit wir dann als Soll-Geschwindigkeit für
diese Antriebseinheit bestimmt. Die Soll-Geschwindig-
keit einer Antriebseinheit kann dabei als ein Volumen
oder ein Volumenstrom einer Hydraulikflüssigkeit be-
stimmt werden, der der Geschwindigkeit dieser Antriebs-
einheit bei entsprechender Versorgung entspricht. Das
Volumen oder der Volumenstrom kann auch als Bruchteil
oder %-Wert der maximal für alle Anwendungen verfüg-
baren Menge an Hydraulikflüssigkeit oder des maximal
für alle Anwendungen zur Verfügung stehenden Volu-
menstroms der Hydraulikanlage bestimmt werden. Auch
die Soll-Geschwindigkeit der das Versorgungslimit errei-
chenden Antriebseinheit kann also als ein Volumen oder
einen Volumenstrom einer Hydraulikflüssigkeit bestimmt
werden, der der Geschwindigkeit dieser Antriebseinheit
bei entsprechender Versorgung entspricht, insbesonde-
re als Bruchteil oder %-Wert der maximal für alle Anwen-
dungen verfügbaren Menge an Hydraulikflüssigkeit oder
des maximal für alle Anwendungen zur Verfügung ste-
henden Volumenstroms der Hydraulikanlage. Die Soll-
Geschwindigkeit der zweiten Antriebseinheit, die eben-
falls ein Hubzylinder sein kann, wird dann im zuvor be-
rechneten Geschwindigkeitsverhältnis Vx/Vz daran an-
gepasst. So wird sichergestellt, dass auch bei hydrauli-
scher Unterversorgung die überlagerte Bewegung linear
verläuft, wobei die Bewegung durch die Absenkung der
Soll-Geschwindigkeiten langsamer ist.
[0075] In einem weiteren Regelungsschritt 21 wird das
Verhältnis der gemessenen Geschwindigkeiten der An-
triebseinheiten oder Hubzylinder mit dem berechneten
Geschwindigkeitsverhältnis verglichen. Weichen diese
Verhältnisse voneinander ab, so greift der Regler gegen-
läufig korrigierend in die Geschwindigkeitsvorgaben der
beiden Antriebseinheiten bzw. Hubzylinder ein, um einer
möglichen Abweichung entgegenzuwirken.
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[0076] Dieses Vorgehen, bei dem nur das Verhältnis
Vx/Vz der Geschwindigkeiten zueinander relevant ist, die
Absolutgeschwindigkeiten der Antriebseinheiten oder
Hubzylinder dagegen nicht berücksichtigt werden, er-
laubt es, die Bewegungsrichtung auch bei Unterversor-
gung des Hydraulikkreislaufs genau zu regeln. Zur Re-
alisierung dieses Vorgehens empfiehlt sich der Einsatz
von Wegeventilen, die nach dem Stromteilerprinzip ar-
beiten.
[0077] Die Ausgangssignale 22,23 erlauben die Kon-
trolle elektromechanischer hydraulischer Regelventile,
um sodann die so bestimmten Bewegungen zu erzeu-
gen.
[0078] Die Erfindung kann auch mit einem Sicherheits-
system kombiniert werden, um einer last- oder geschwin-
digkeitsabhängigen Gefahr des Umkippens der Maschi-
ne im Betrieb entgegenzuwirken. Hierbei überwacht eine
Sicherheitsabfrage die Standsicherheitsreserven der
Maschine und limitiert die zuvor ermittelten Geschwin-
digkeitsanforderungen an die Antriebseinheiten oder
Hubzylinder bis hin zum vollständigen Stillstand, bevor
die Maschine umkippen würde. Auch bei diesen limitie-
renden Eingriffen wird das Verhältnis Vx/Vz der Ge-
schwindigkeiten zueinander aufrechterhalten. Beim
Grad der Geschwindigkeitslimitierung wird außerdem die
angestrebte Bewegungsrichtung mit berücksichtigt. Dies
führt dazu, dass Bewegungen, die von der Maschine weg
gerichtet sind, stärker beschränkt werden, als Bewegun-
gen, die zur Maschine hin gerichtet sind. Für die Funkti-
onsfähigkeit des Sicherheitssystems ist es wünschens-
wert bzw. vorteilhaft, die Lage der Werkzeugdrehachse
in Relation zur Maschine zu kennen. Hierfür wird beim
beschriebenen Sicherheitssystem die Winkellage des
Lastarms, sowie der Hub der Teleskopstufe gemessen.

Bezugszeichenliste

[0079]

1 Teleskoplader
2 Fahrwerk
3 Laufrad
4 Fahrerkabine
5 Ladeanlage
6 Teleskoparm
7 Außenrohr
8 Schubarm
9 Lastaufnahme
10 Drehpunkt
11 Palettengabel
12 Hubachse
13 Chassis
14 Joystick
15 Rollrad
16 Ringsegment
17 Kontrolleinheit
18 Umrechnungseinheit
19 Regelungsschritt

20 Bewertungsschritt
21 Regelungsschritt
22 Ausgangssignal
23 Ausgangssignal

Patentansprüche

1. Baumaschine oder Landmaschine, insbesondere
Teleskoplader (1) oder Radlader oder Kranfahrzeug,
mit einer einen vertikal schwenkbaren und in der
Länge verstellbaren Lastarm (6) aufweisenden La-
deanlage (5) zur Aufnahme einer Last in einer Last-
aufnahme (9), wobei eine Kontrolleinheit (17) zur
Kontrolle des Lastarms für eine lineare Bewegung
der Lastaufnahme (9) ausgebildet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kontrolleinheit (17) zur
Kontrolle der Bewegungen des Lastarms (6) für eine
zweite lineare Bewegung der Lastaufnahme (9) aus-
gebildet ist.

2. Maschine nach Anspruch 1 dadurch gekennzeich-
net, dass die Kontrolleinheit (17) zur Kontrolle der
Bewegungen des Lastarms (6) für eine lineare Be-
wegung der Lastaufnahme (9) wenigstens zwei ein-
stellbare Betriebsmodi umfasst, wobei ein Betriebs-
modus die erfindungsgemäße Kontrolle linearer Be-
wegungen und der andere Betriebsmodus eine her-
kömmliche Kontrolle der Ladeanlage (5) ermöglicht.

3. Maschine nach einem der vorgenannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite lineare
Bewegung der Lastaufnahme (9) rechtwinklig zur
ersten Bewegung der Lastaufnahme (9) ausgerich-
tet ist.

4. Maschine nach einem der vorgenannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Bewe-
gung der Lastaufnahme (9)vertikal und die zweite
Bewegung der Lastaufnahme(9)horizontal in Bezug
zu der Maschine oder gegenüber der Umgebung der
Maschine ausgerichtet ist.

5. Maschine nach einem der vorgenannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass eine erste An-
triebseinheit für die Hubwinkelverstellung des Last-
arms (6) und eine zweite Antriebseinheit für die Län-
genverstellung des Lastarms (6) vorgesehen ist, wo-
bei eine maschinelle Kopplung der Antriebsge-
schwindigkeiten der beiden Antriebseinheiten derart
vorgesehen ist, dass aus der Überlagerung der Hub-
winkelveränderung und der Längenveränderung
des Lastarms (6) eine lineare Bewegung der Last-
aufnahme (9) resultiert.

6. Maschine nach einem der vorgenannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontrolleinheit
(17) für eine Bestimmung der Steuerparameter zur
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Kontrolle der beiden Antriebseinheiten für die erste
und die zweite lineare Bewegung der Lastaufnahme
(9) unabhängig voneinander und eine daraufhin fol-
gende Bestimmung kombinierter Steuerparameter
für eine resultierende, überlagerte lineare Bewe-
gung ausgebildet ist.

7. Maschine nach einem der vorgenannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontrolleinheit
(17) für eine Berechnung des Verhältnisses (Vx/Vz)
der Soll-Geschwindigkeiten der ersten linearen Be-
wegungen (Vx) und der zweiten linearen Bewegung
(Vz) abhängig von der aktuellen Winkelstellung des
Lastarms (6) anhand des gewünschten Winkelwer-
tes oder Steigung der linearen Sollbewegungsrich-
tung ausgebildet ist.

8. Maschine nach einem der vorgenannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontrolleinheit
(17) für eine Berechnung des Verhältnisses (Vx/Vz)
der Soll-Geschwindigkeiten der beiden an der ersten
linearen Bewegung und der zweiten linearen Bewe-
gung beteiligten Antriebseinheiten, beispielsweise
der Hubgeschwindigkeiten zweier Hubzylinder, aus-
gebildet ist.

9. Maschine nach einem der vorgenannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebsein-
heiten als hydraulische Antriebseinheiten ausgebil-
det und Wegeventile für die Antriebseinheiten vor-
gesehen sind, die nach dem Stromteilerprinzip ar-
beiten.

10. Maschine nach einem der vorgenannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontrolleinheit
(17) einen Geschwindigkeitsregler umfasst, der das
Verhältnis der gemessenen Antriebsgeschwindig-
keiten der Antriebseinheiten, beispielsweise der
Hubgeschwindigkeit zweier Hubzylinder, mit dem
berechneten Soll-Geschwindigkeitsverhältnis
(Vx/Vz)vergleicht und bei Abweichungen gegenläu-
fig korrigierend in die Geschwindigkeitsvorgaben der
beiden Antriebseinheiten eingreift.

11. Maschine nach einem der vorgenannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontrolleinheit
(17) einen Positionsregler zur kontinuierlichen Über-
wachung darüber umfasst, ob die aktuelle Bewe-
gungsrichtung der gewünschten Richtung ent-
spricht, wobei eine Korrektur bei Abweichungen ent-
sprechend dem Sollwert vorgesehen ist.

12. Maschine nach einem der vorgenannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass ein erstes Bedie-
nelement (14) zur Steuerung der ersten linearen Be-
wegung und ein zweites Bedienelement (15) zur
Steuerung der zweiten linearen Bewegung vorgese-
hen ist.

13. Maschine nach einem der vorgenannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass als erstes Bedie-
nelement ein Joystick (14) für eine Betätigung in ei-
ner Heben/Senken-Richtung vorgesehen ist und als
zweite Bedienelement ein Rollrad (15) für eine Be-
tätigung durch Drehen einer Rolle vorgesehen ist.

14. Maschine nach einem der vorgenannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontrolleinheit
(17) für die Umwandlung der Größe der Auslenkung
des ersten Bedienelementes (14) aus einer Neutral-
position in einen Sollwert für die Geschwindigkeit der
ersten linearen Bewegung der Lastaufnahme und
die Umwandlung der Größe der Auslenkung des
zweiten Bedienelementes (15) in einen Sollwert für
die Geschwindigkeit der zweiten linearen Bewegung
der Lastaufnahme (9) ausgebildet ist.

15. Maschine nach einem der vorgenannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass Kontrolleinheit
(17) für die Umwandlung der größeren Auslenkung
der beiden Bedienelemente (14,15) in einen Sollwert
für die Geschwindigkeit der resultierenden Bewe-
gung aus der Überlagerung der ersten und der zwei-
ten Bewegung ausgebildet ist.

16. Maschine nach einem der vorgenannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass Kontrolleinheit
(17) eine Bewertungseinheit umfasst, die ermittelt,
welche Antriebseinheit, z.B. welcher Hubzylinder,
unter Einhaltung des zuvor ermittelten Geschwindig-
keitsverhältnisses (Vx/Vz) bei zunehmender An-
triebsgeschwindigkeit zuerst sein Versorgungslimit
erreicht und dass die Kontrolleinheit (17) dafür aus-
gebildet ist, dieser Antriebseinheit die maximal er-
zielbare Antriebsgeschwindigkeit als Soll-Ge-
schwindigkeit zuzuordnen und die Soll-Geschwin-
digkeit der zweiten Antriebseinheit im zuvor berech-
neten Geschwindigkeitsverhältnis anzupassen.

17. Maschine nach einem der vorgenannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontrolleinheit
(17) dafür ausgebildet ist, die Soll-Geschwindigkeit
einer Antriebseinheit als ein Volumen oder einen Vo-
lumenstrom einer Hydraulikflüssigkeit zu bestim-
men, der der Geschwindigkeit dieser Antriebseinheit
bei entsprechender Versorgung entspricht, insbe-
sondere als Bruchteil oder %-Wert der maximal für
alle Anwendungen verfügbaren Menge an Hydrau-
likflüssigkeit oder des maximal für alle Anwendun-
gen zur Verfügung stehenden Volumenstroms der
Hydraulikanlage.

18. Maschine nach einem der vorgenannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontrolleinheit
(17) zur Berechnung der Größe der Auslenkung der
Bedienelemente jeweils als Winkelwert zwischen
-180° und +180° ausgebildet ist.
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19. Maschine nach einem der vorgenannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontrolleinheit
(17) für eine Zuordnung der Auslenkung jeweils ei-
nes Bedienelementes (14,15) von 0° zu einer hori-
zontalen Bewegung von der Maschine weg und von
6180° zu einer horizontalen Bewegung zur Maschi-
ne ausgebildet ist, wobei die Werte 690° vertikalen
Hub- oder Senkbewegungen entsprechen.

20. Maschine nach einem der vorgenannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass ein Neigungssen-
sor vorhanden ist, aus dessen Winkelsignal die Be-
stimmung der resultierenden SollBewegungsrich-
tung mit Bezug auf die Umgebung der Maschine und
nicht auf die Maschine selbst ermöglicht ist.

21. Maschine nach einem der vorgenannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontrolleinheit
(17) dafür ausgebildet ist, abhängig von einer Sicher-
heitsabfrage vor dem Umkippen der Maschine (1)
die Soll-Geschwindigkeiten der Antriebseinheiten
unter Aufrechterhaltung des Verhältnisses der Be-
wegungsgeschwindigkeiten der Antriebelemente
zueinander bis hin zum vollständigen Stillstand zu
limitieren.

22. Maschine nach einem der vorgenannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontrolleinheit
(17) dafür ausgebildet ist, Bewegungen, die von der
Maschine weg gerichtet sind, stärker zu limitieren,
als Bewegungen, die zur Maschine hin gerichtet
sind.

23. Maschine nach einem der vorgenannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontrolleinheit
zur Kontrolle des Lastarms (6) für die Überlagerung
einer dritten linearen Bewegung der Lastaufnahme
(9) ausgebildet ist.
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